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Zusammenfassende Erklärung gem. § 10 (4) BauGB
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1. Planinhalt

Mit der Aufstellung des Bauleitplanes sollen die planungsrechtlichen Grundlagen zur
Errichtung eines Lebensmit+elfrischemark+es am südwestlichen Ortsrand von Heili-
genhafen geschaffen werden. In Kombination mit einem bereits am Standort vor-
handenen Discounter soll der Verbrauchermarkt eine wohnortnahe Grundversor-

gung für die Anwohner im südlichen und westlichen Stadtgebiet garantieren. Die
durch die Anfahrtswege zu Verkaufseinrichtungen im Osten der Stadt gegenwärtig
gegebene Verkehrsbelastung wird dadurch erheblich reduziert

2. Berücksichtigung der Umweltbelange

Durch die Planung werden ehemalige Kiesabbauflächen und ackerbaulich bewirt-
schaf+ete Flächen für eine gewerbliche Nutzung vorbereitet. Im östlichen Geltungs-
bereich wird eine Waldfläche überplant. Diese Auswirkungen werden auf der Ebene
des parallel aufgestellten Bebauungsplanes entsprechend der Maßgaben der §§ 14-
ISBNa+SchG unter Berücksichtigung des Landeswaldgese+zes (LWaldG) und der
geltenden Biotopschutzvorschrif+en des § 21 Landesnaturschu+zgesetzes (LNatSchG)
sowie in einer floristischen und faunis+ischen Potenzialabschätzung mit artenschutz-

rechtlichem Fachbei+rag abgehandelt und durch geeignete Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen kompensiert. Der Ausgleich erfolgt dabei sowohl über festgesetzte
Maßnahmen innerhalb des Bebauungsplangebiets als auch über außergebietliche
Maßnahmen der Stadt Heiligenhafen und der Stiftung Naturschutz.

Das Vorhaben verursacht Lärmimmissionen durch die Stellplatzanlage, sowie Anliefe-

rung und Haustechnik. Aufgrund des Abstandes zu schützenswer+en Nutzungen wird
nicht von einer Erheblichkeit ausgegangen. Eine Anlieferung während der Nacht ist
nicht zulässig. Schützenswerte Nutzungen werden im Plangebiet selbst nicht vorge-
sehen, so dass Vorkehrungen zum Schutz vor Verkehrslärm nicht erforderlich werden.

3. Ergebnis der Offentiichkeits- und Behördenbeteiligung

Im Aufstellungsverfahren wurden im Wesentlichen Anregungen zu folgenden The-
men vorgetragen:

. Denkmalschutz

. Naturschutz und Landschaf+spflege

Anregungen zum Denkmalschutz, die sich auf die Nähe des Plangebiets zu einem
frühgeschichtlichen Grabhügel bezogen, wurden berücksichtigt. Beeinträchtigun-
gen werden durch die Festsetzung einer abschirmenden Bepflanzung vermieden.
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Der Biotopstatus der ehemaligen Kiesgrube wurde im Verlauf des Planverfahrens
überprüft und zurückgenommen. Für die geschützten Steilhänge im Binnenland wur-
de eine Befreiung von den Bio+opschutzvorschrif+en beantragt. Für die betroffene
Waldfläche wurde ein Antrag auf Waldumwandlung gestellt und Waldersotz im Sin-
ne des LWaldG geleistet

4. Gründe für die Wahl des Planes

Unter Berücksichtigung der perspektivischen Siedlungsen+wicklung strebt die Stadt
Heiligenhafen mit der Planung die Verbesserung der Grundversorgung ihrer Bevölke-
rung an. Verkehrsbelas+ungen sollen verringert werden. Eine im Verlauf des Planver-
fahrens erstellte Markt-, Siandort- und Wirkungsanalyse (BulwienGesa AG, 2009) bes-
tätigt, dass die im Stadtgebiet vorhandenen Standorte den Leis+ungsbaus+ein eines
vollsortierten Lebensmittelmark+es läge- und sortimentbedingt nicht übernehmen
könnten. Neben der infrastrukturellen Verbesserung im südwestlichen Stadtgebiet
bietet der durch einen örtlichen Lebensmittelhändler betriebene Frischemarkt positi-
ve Auswirkungen auf die Beschäf+igungssituation von Heiligenhafen.

Die Auswirkungen der Planung auf Naturschutz und Landschaf+spflege wurden im
parallel aufgestellten Bebauungsplan im Rahmen einer floristischen und faunistischen
Potenzialabschätzung mit ar+enschutzrech+lichem Fachbeitrag und einer Eingriffs-/
Ausgleichsermittlung ermittelt. Unüberwindbare ar+enschutzrechtliche Hindernisse
ergeben sich nicht. Ausgleich im Sinne des BNatSchG und LWaldG konnten nach-
gewiesen werden. Eine Befreiung von den Bio+opschutzvorschriften sichert die Einhat-
tung der Regelungen des § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG.
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